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Vorwort

Das Emissionshandelsrecht ist mittlerweile ein verschachteltes Rechtsgebiet auf 
verschiedenen Ebenen: die völkerrechtliche mit dem Kyoto-Protokoll, das nun-
mehr auch Russland nach einem Kabinettsbeschluss vom 30.9.2004 ratifizieren 
will und das dann in Kraft treten kann, die europarechtliche mit der Emissions-
handelsrichtlinie und die nationale mit dem TEHG und dem ZuG 2007 sowie den 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen. Die Ausführungen in diesem Buch bilden 
eine Kommentierung der deutschen Gesetze, gehen aber in vielfacher Hinsicht 
sowohl auf den europa- und völkerrechtlichen Hintergrund als auch auf die Kon-
kretisierungen in den Rechtsverordnungen ein. Damit entsteht ein Gesamtbild des 
Emissionshandelsrechts. 

Ein solches Gesamtbild, das sowohl die wesentlichen Linien aufzeigt als auch 
die praxisrelevanten Detailfragen anspricht, ist umso wichtiger, als das nationale 
Emissionshandelsrecht eine selten schwere Geburt war und verschiedene Unge-
reimtheiten aufweist. Es gab zahlreiche verschiedene Fassungen für das TEHG und 
das ZuG 2007, bis beide Gesetze im Sommer 2004 nach langen Diskussionen end-
lich verabschiedet werden konnten. Hinzu kommen mit zahlreichen Regelungen 
die ZuV 2007 und die EHKostV. 

Am 1.9.2004 ist auch schon die erste Gerichtsentscheidung ergangen. Diese ist 
ebenso bereits eingearbeitet wie auch bis August 2004 erschienene Literatur. Ge-
rade für die besonders praxisrelevanten Vorschriften erwies es sich als sehr hilf-
reich, dass betroffene Anlagenbetreiber zu Fachdiskussionen zur Verfügung stan-
den. Herr RA Andreas Theuer bearbeitete §§ 2-5, 25 TEHG sowie § 13 ZuG 2007. 

Da das ZuG 2007 erst am 30.8.2004 und die ZuV 2007 am 31.8.2004 verkündet 
wurde, war ich bei diesem Kommentar in besonderem Maße auf ein eingespieltes 
Team angewiesen, das mich in vielfältiger Weise unterstützte. Ich danke sehr herz-
lich meinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Sibylle Féaux de Lacroix und Dr. 
jur. Andrea Kühl für die fachliche Mitwirkung, Kay Lingenberg und Dirk Neu-
mann für verschiedene Nachschlagearbeiten sowie Sabine Domagala, Ellen Quirin 
M.A., Claudia Schütt M.A. und Kristina Wimmers für die Vereinheitlichung des 
Manuskripts am PC sowie die Erstellung einer druckfertigen Vorlage. 

Hinweise und Anregungen erbitte ich an: 
Univ-Prof. Dr. jur. Walter Frenz 
L & F Berg- und Umweltrecht, RWTH Aachen 
Wüllnerstr. 2, 52062 Aachen 
T: 0241-80-95691, e-mail: frenz@bur.rwth-aachen.de 

Aachen, den 1. Oktober 2004 Walter Frenz 
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Gesetzestexte



Gesetz
über den Handel mit Berechtigungen 

zur Emission von Treibhausgasen 
(Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz – TEHG)1

Abschnitt 1  Allgemeine Vorschriften 

§ 1    Zweck des Gesetzes 
Zweck dieses Gesetzes ist es, für Tätigkeiten, durch die in besonderem Maße 
Treibhausgase emittiert werden, die Grundlagen für den Handel mit Berechtigun-
gen zur Emission von Treibhausgasen in einem gemeinschaftsweiten Emissions-
handelssystem zu schaffen, um damit durch eine kosteneffiziente Verringerung 
von Treibhausgasen zum weltweiten Klimaschutz beizutragen. 

§ 2    Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Emission der in Anhang 1 zu diesem Gesetz genann-
ten Treibhausgase durch die dort genannten Tätigkeiten. Dieses Gesetz gilt auch 
für die in Anhang 1 genannten Anlagen, die gesondert immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftiger Anlagenteil oder Nebeneinrichtung einer Anlage sind, 
die nicht in Anhang 1 aufgeführt ist. 

(2) Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich bei den in Anhang 1 
genannten Anlagen auf alle 

1. Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, und 

2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach 
Nummer 1 in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang ste-
hen und die für das Entstehen von den in Anhang 1 genannten Treibhausgasen 
von Bedeutung sein können. 

                                                          
1 Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für 

den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft vom 8.7.2004, 
BGBl. I 2004 S. 1578. Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.10.2003 über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275, S. 32). Gem. Art. 3 dieses Umsetzungs-
gesetzes ist das TEHG am 15.7.2004 in Kraft getreten.
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(3) Die in Anhang 1 bestimmten Voraussetzungen liegen auch vor, wenn mehrere 
Anlagen derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammen-
hang stehen und zusammen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagengrö-
ßen erreichen oder überschreiten werden. Ein enger räumlicher und betrieblicher 
Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 

1. auf demselben Betriebsgelände liegen, 

2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und 

3. einem vergleichbaren technischen Zweck dienen. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die Emissionen von Anlagen, soweit sie der For-
schung, Entwicklung oder Erprobung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnis-
se oder Verfahren im Labor- oder Technikumsmaßstab dienen; hierunter fallen 
auch solche Anlagen im Labor- oder Technikumsmaßstab, in denen neue Erzeug-
nisse in der für die Erprobung ihrer Eigenschaften durch Dritte erforderlichen 
Menge vor der Markteinführung hergestellt werden, soweit die neuen Erzeugnisse 
noch weiter erforscht oder entwickelt werden. 

(5) Anlagen nach Anhang 1 Nr. I bis V zur ausschließlichen Verbrennung von ge-
fährlichen Abfällen oder Siedlungsabfällen – unabhängig, ob zur Beseitigung oder 
Verwertung – sowie Anlagen nach § 2 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien vom 29. März 2000 (BGBl. I S. 305) in der durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2778) geänderten Fassung unterliegen nicht dem 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

§ 3    Begriffsbestimmungen 
(1) Emission im Sinne dieses Gesetzes ist die Freisetzung von Treibhausgasen 
durch eine Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Treibhausgase im Sinne dieses Gesetzes sind Kohlendioxid (CO2), Methan 
(CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid (SF6).

(3) Als Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes gelten die in Anhang 1 genannten Tä-
tigkeiten.

(4) Berechtigung im Sinne dieses Gesetzes ist die Befugnis zur Emission von einer 
Tonne Kohlendioxidäquivalent in einem bestimmten Zeitraum. Eine Tonne Koh-
lendioxidäquivalent ist eine Tonne Kohlendioxid oder die Menge eines anderen 
Treibhausgases, die in ihrem Potenzial zur Erwärmung der Atmosphäre einer Ton-
ne Kohlendioxid entspricht. Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Rahmen internationaler 
Standards die Kohlendioxidäquivalente für die einzelnen Treibhausgase bestim-
men. 

(5) Verantwortlicher im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche oder juristische 
Person, die die unmittelbare Entscheidungsgewalt über eine Tätigkeit im Sinne 
dieses Gesetzes innehat und dabei die wirtschaftlichen Risiken der Tätigkeit trägt. 
Bei genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes ist Verantwortlicher der Betreiber der Anlage. 


